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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0666/18 

Titel 

Festlegung aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 22.02.2018 zur DS 2630/17 - Kinder 

mit humanitären Status in Erfurt, hier: Aktueller Stand zum Ablauf der Allgemeinverfügung 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

 

1. Aktueller Stand der Unterbringung von Kindern aus geflüchteten Familien: 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der Verteilung der möglichen zusätzlichen 

Plätze nach Planungsraum und deren Inanspruchnahme im Mai 2018: 
 

Planungsraum 
Bereitstellung 

zusätzlicher Plätze 

Belegung 

05.2018 

Quote Inanspruchnahme 

05.2018 

City 76 45 59,2% 

Südstadt 82 41 50,0% 

Oststadt 75 71 94,7% 

Nord 66 59 89,4% 

Südost 57 52 91,2% 

ländliche OT 72 13 18,1% 

Summe 428 281 65,6% 

 

Der Anlage I sind darüber hinaus die ausführliche Auflistung der einzelnen Kindertages-

einrichtungen (sortiert nach Planungsräumen) sowie die Darstellung der belegten Plätze der 

Allgemeinverfügung für die Monate März und Mai 2018 zu entnehmen.  

 

2. Allgemeinverfügung 

 

Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz von Kindern aus geflüchteten Familien 

abzusichern, haben sich das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Träger der 

Kindertageseinrichtungen in der Stadt Erfurt und das Jugendamt verständigt, die in den 

jeweiligen Betriebserlaubnissen festgelegten Kapazitäten im Rahmen einer Allgemeinverfügung 

bis zum 31.07.2019 um bis zu 5% zu erhöhen (entspricht 428 zusätzlichen Betreuungsplätzen 

ausschließlich für Kinder aus geflüchteten Familien). 

Die Verwaltung des Jugendamtes strebt eine Fortführung bzw. Neugestaltung der bisherigen 

Allgemeinverfügung an. Im 2. Quartal 2018 werden mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport entsprechende Gespräche geführt.  

Darüber hinaus ist es das Ziel der Verwaltung des Jugendamtes, durch Platzerweiterungen im 

Rahmen von Sanierungsmaßnahmen sowie durch den Bau weiterer Kindertageseinrichtungen die 

bisherigen Plätze der Allgemeinverfügung im Rahmen von regulären Betriebserlaubnissen an den 

verschiedenen Standorten in Erfurt zu verstetigen.  
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